22. MAI 1991 - Gesetz zur Billigung folgender internationaler Akte:

1. Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern, abgeschlossen am 6. Mai 1963 in Straßburg,

2. Protokoll zur Abänderung des Übereinkommens über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern, abgeschlossen am 24. November 1977 in Straßburg,

3. Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern, abgeschlossen am 24. November 1977 in Straßburg


(Belgisches Staatsblatt vom 16. Januar 1997)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.
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2. Protokoll zur Abänderung des Übereinkommens über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern, abgeschlossen am 24. November 1977 in Straßburg,
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BALDUIN, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Folgende internationale Akte:

1. Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern, abgeschlossen am 6. Mai 1963 in Straßburg,

2. Protokoll zur Abänderung des Übereinkommens über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern, abgeschlossen am 24. November 1977 in Straßburg,

3. Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern, abgeschlossen am 24. November 1977 in Straßburg

werden voll und ganz wirksam.
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Art. 2 - Artikel 22  2 des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit, eingeführt durch das Gesetz vom 28. Juni 1984, ist aufgehoben.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 22. Mai 1991

BALDUIN

Von Königs wegen:

Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten
M. EYSKENS

Der Minister der Justiz
M. WATHELET

Der Minister der Landesverteidigung
G. COËME

Der Minister des Innern
L. TOBBACK

Mit dem Staatssiegel versehen:
Der Minister der Justiz
M. WATHELET

